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Verordnung 
über die Fürsorge für Personen und 

den Schutz der Wohnung und des Vermögens 
bei Inhaftierungen

— Haftfürsorgeverordnung — 

vom 8. November 1979

Zur Fürsorge für Personen und zum Schutz der Wohnung 
und des Vermögens bei Inhaftierungen gemäß § 129 der Straf
prozeßordnung vom 12. Januar 1968 in der Neufassung vom
19. Dezember 1974 (GBl. I 1975 Nr. 4 S. 61) und § 34 des Straf
vollzugsgesetzes vom 7. April 1977 (GBl. I Nr. 11 S. 109) wird 
folgendes verordnet:

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

(1) Der Beschuldigte, durch dessen Verhaftung eine min
derjährige oder pflegebedürftige erwachsene Person ohne 
Aufsicht oder Betreuung bleiben würde, hat das Recht, die 
zur Gewährleistung der Fürsorge für diese Person notwen
digen Entscheidungen zu treffen. Entsprechendes gilt, wenn 
infolge der Verhaftung Maßnahmen zum Schutz seiner Woh
nung und seines Vermögens erforderlich sind.

(2) Der Beschuldigte hat ihm mögliche Fürsorge- und 
Schutzmaßnahmen selbst durchzuführen oder zu veranlassen. 
Er kann hierzu die Hilfe eines Rechtsanwalts in Anspruch 
nehmen. Die Untersuchungsorgane haben ihn bei der Durch
führung und Veranlassung von notwendigen Fürsorge- und 
Schutzmaßnahmen zu unterstützen.

(3) Dem Beschuldigten ist Gelegenheit zu geben, zur Wahr
nehmung seiner Rechte und zur Erfüllung seiner Pflichten 
mit einem Rechtsanwalt sowie mit staatlichen Organen und 
Einrichtungen, Betrieben, Genossenschaften, gesellschaft
lichen Organisationen und Bürgern schriftlich und mündlich 
in Verbindung zu treten, soweit dadurch der Untersuchungs
zweck nicht gefährdet wird.

§ 2

(1) Die Untersuchungsorgane haben unverzüglich nach der 
Verhaftung
— den Beschuldigten darüber zu befragen, ob und welche 

Fürsorge- und Schutzmaßnahmen notwendig sind,
— den Beschuldigten über seine Rechte und Pflichten gemäß 

§ 1 zu belehren sowie
— die notwendigen Fürsorge- und Schutzmaßnahmen mit 

dem Beschuldigten zu besprechen.

Die Untersuchungsorgane können den Beschuldigten dazu 
heranziehen, ihm mögliche Fürsorge- und Schutzmaßnahmen 
selbst durchzuführen.

(2) Trifft der Beschuldigte keine Fürsorge- und Schutzmaß
nahmen, haben die Untersuchungsorgane nach Maßgabe dieser 
Verordnung die gemäß den §§ 4 bis 7 zuständigen staatlichen 
Organe um die Durchführung der notwendigen Maßnahmen 
zu ersuchen. Die ersuchten staatlichen Organe sind verpflich
tet, diese Maßnahmen unverzüglich durchzuführen und das 
Untersuchungsorgan davon zu unterrichten.

(3) Die Untersuchungsorgane können sich zwecks Über
nahme oder Unterstützung von Fürsorge- und Schutzmaßnah
men auch an staatliche Einrichtungen, Betriebe, Genossen
schaften, gesellschaftliche Organisationen und Bürger wenden 
und hierzu mit ihnen Zusammenarbeiten.

(4) Der Beschuldigte ist über die durchgeführten Fürsorge- 
und Schutzmaßnahmen zu unterrichten. Das Ergebnis der 
Befragung' und die Belehrung des Beschuldigten sowie die 
Art der durchgeführten Fürsorge- und Schutzmaßnahmen 
sind aktenkundig zu machen.

§3

Fürsorge- und Schutzmaßnahmen, die notwendig sind, um 
einer unmittelbaren Gefahr für das Leben oder die Gesund
heit einer minderjährigen oder pflegebedürftigen erwachse
nen Person vorzubeugen oder einen drohenden Schaden für 
die Wohnung oder das Vermögen des Verhafteten zu vermei
den, haben die Untersuchungsorgane unverzüglich selbst 
durchzuführen oder zu veranlassen. Sie können gegenüber 
staatlichen Organen und Einrichtungen sowie gegenüber Be
trieben, Genossenschaften und Bürgern im Rahmen diesen 
obliegenden Rechtspflichten zur Abwehr solcher Gefahren 
und Schäden Auflagen für die Dauer bis zu 3 Tagen erteilen.

§4

Fürsorge für Kinder und Jugendliche

(1) Die Untersuchungsorgane haben zu gewährleisten, daß 
Kinder und Jugendliche, die infolge der Inhaftierung des 
Beschuldigten ohne Aufsicht bleiben würden, zur Betreuung 
und Erziehung in die Obhut der von ihm beauftragten Ver
wandten, anderen Personen oder Einrichtungen übergeben 
werden. Sie haben die Abteilung Volksbildung, Referat Ju
gendhilfe, des Rates des Kreises oder des Stadtbezirkes un
verzüglich über die eingeleiteten Fürsorgemaßnahmen zu un
terrichten.

(2) Veranlaßt der Beschuldigte keine Person oder Einrich
tung zur Übernahme der Fürsorge, haben die Untersuchungs
organe unverzüglich die Abteilung Volksbildung, Referat Ju
gendhilfe, des Rates des Kreises oder des Stadtbezirkes dar
über in Kenntnis zu setzen und sie zu ersuchen, die notwen
digen Fürsorgemaßnahmen zu treffen.

(3) Bei Kindern und Jugendlichen, die entsprechend den 
Rechtsvorschriften in Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens aufzunehmen sind, obliegt die Durchführung 
der notwendigen Fürsorgemaßnahmen der Abteilung Ge
sundheits- und Sozialwesen des Rates des Kreises oder des 
Stadtbezirkes.

§5

Fürsorge für pflegebedürftige Erwachsene

(1) Die Untersuchungsorgane haben zu gewährleisten, daß 
wegen ihres Alters oder ihres Gesundheits- oder Körper
zustandes pflegebedürftige Erwachsene, die infolge der In
haftierung des Beschuldigten ohne die notwendige Betreuung 
bleiben würden, in die Obhut der von ihm beauftragten Ver
wandten, anderen Personen oder Einrichtungen übergeben 
werden. Sie haben die Abteilung Gesundheits- und Sozial
wesen des Rates des Kreises oder des Stadtbezirkes unver
züglich über die eingeleiteten Fürsorgemaßnahmen zu unter
richten.

(2) Veranlaßt der Beschuldigte keine Person oder Einrich
tung zur Übernahme der Fürsorge oder lehnt der Pflegebe
dürftige die Betreuung durch die von dem Beschuldigten be
auftragte Person oder Einrichtung ab, haben die Unter
suchungsorgane unverzüglich die Abteilung Gesundheits- und 
Sozialwesen des Rates des Kreises oder des Stadtbezirkes dar
über in Kenntnis zu setzen und sie zu ersuchen, die notwen
digen Fürsorgemaßnahmen zu treffen.


